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Wohlfahrtsstaatliche Perspektiven der 
Europäischen Union 
Auf dem Wege zu positiver 
Souveränitätsverflechtung ?~:-

Will man die Entwicklungsperspektiven wohlfahrtsstaatlicher Souveränität in der 
Europäischen Union (EU) analysieren, so sind zunächst zwei Arten von Einschrän­
kungen staatlichen Handlungspotentials auseinanderzuhalten: Entwicklungen, die 
die staatliche Souveränität (Christiansen 1994; MacCorrnick 1993) beeinträchtigen, 
also diefonnelle Kompetenz, selbst.ändig über Wohlfahrt zu entscheiden; und Ent­
wicklungen, die die st.aatliche HandlungsClutonomie einengen, also die materielle 
Fähigkeit, Wohlfahrtsleistungen selbständig zu gewähr(leist)en. »The central ques­
tion to pose is : has sovereignty remained intact while the autonomy of the state has 
diminished, or has the modern state faced a loss of sovereignty?« (Held 1991: 213) 

Für den Wohlfahrtsstaat in der EU gilt, wie in diesem Beitrag ausgeführt wird, 
beides. 

Bestand: Souveränitäts- wie Autonomieverluste des Wohlfahrtsstaats 

Der Wohlfahrtsstaat ist mindestens vier Prozessen der Transformation seines Hand­
lungspotentials ausgesetzt, wovon einer unmittelbar seine Souveränität relativiert 
und drei auf eine kritische Einengung seiner Autonomie zielen: 
(I) Durch die Gewährleistung der Mobilität von Arbeitskraft (Koordinierung der 
sozialen Rechte) und die aktuell entstehende Umsetzung der (aktiven und passiven) 
Dienstleistungsfreiheit in der EU werden mindestens sechs kritische Dimensionen 
klassischer wohlfahrtsstaatlicher Souveränität deutlich relativiert', und zwar durch 
das Europarecht und seine Umsetzung durch den Europäischen Gerichtshof"): 

I. Der Slaat kann, hislOrisch ein zentrales EnlSlehungsmOliv, die Sozialleistungen nicht mehr 
auf seine Bürger beschränken - und »Fremde« von Sozialleistungen ausschließen; er hat also, 

< Ich donke der Volkswage n-SlIf,ung dafur, daß ich der Frage n.ch einem "So1-,.I«a.t I·. uropa. In einem 
Akademic;ahr uogchifldtTt nachgdit'1I durfll'; mit dic';>cr Arbeit wird ein Teill'r~cbll i ... vorgclcf;f. JUltl 

Allml'ndingcr, ThllfllJS Faisl, Chrisll ~m Joerges, Ulrich !vluck~nhlTber. P;lUl Pj('rson, Martin Rhodes, 
EIIllJr Ri,·ger, Bernd Schuhe, Manin Seelcib-Kai,er und Dita Vogel danke ich fur Anre~ungen und Kmik . 
Maren Haack und Jo rg Wassermann fur den rcgelm.ßig anhaltenden Literarurfluß w diesem ullubcrSlcht­
lichen Themcllfeld. Zu einer breiteren Llicraturerschließung vgl. Riegcr/ Lclbfncd (1994). 

I Man mag die .<; ~~ Relall\'ierung von Souvn:mit;u :11 ') "C'ln\"crstandliche. sehen, also 315 mtl den Romischen 
Verlrigcl1 ( 1957) b1.w. den FO!bevenragcn bewußter und gewollter Verz.icht, oder als nichllntendiert!! 
Nebcl11olge. Relativicrung durch Koordmicrung laßt Sich dem Grunde nach weit klarer als )·tln v(' rsfllld­
hehe .. deuten 3.1.S die durch Dicnstlc,stungsrrciheu, da diese Freiheit seinerzeit mit Sozialpolitik nicht 
7.usammcngt'd~1Cht wurde. W(:!ohe Deu[ung Juch immcr moln wahlt , anden nichis d:Jran, daß cs um Sou­
verallitatscinschrankung geht. 

2 Zu einer Einfuhrung vgl. \'O r allem Bicback ' 99"; Elchcnhoftr '992; 2.U den Angriifm auf den EuGH 
Zulecg '994; z.usammenfasselld Schul"'/ Zachcr '99" lind Nomos-Kommemar '994. 
Di('st' Dimensionen von Souvcrantta't svcrlust seien hier nur summarisch aufbc7.,Jhh - ~ ic werden an ande­
rer Stelle .ushihrlichcr behandelt (vgJ. Lcibfried "995; Lelbfried / Plcrson 1995b). 
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was »Fremde« aus der EU bctrifft, keine Bestimmungsgewall ri.ber den Kreis der Leistungsemp­
fänger mehr. 
2. Er kann nicht mehr, wie vordem, darauf bestehen, daß seine Leistungen nur auf seinem 
Terrirorium bezogen und damit weitgehend don verbraucht werden; er kann somit seine rtimn­
Hche ßestimmungsgewalt über die Konsumtion nur noch sehr begrenzt ausüben. 
3. Der Staat kann auf seinem Territorium nicht mehr vollständig - wenn auch noch weitgehend 
- anderc wohlfahrrsstJadiche ),Schninmusrer« des Umgangs mit Jen Lebensrisiken von Bür­
gern davon ausschließen, mit dem von ihm präferiertcn Sozia.lsraatsmodell "Zu konkurrieren; 
ihm kommt insoweit nicht mehr die volle ausschließende Besummungsge'walt darüber Zlt, WIe 

er seine Bürgerinnen und Bürger- bzw. die sich auf seinem TerritOrium befindenden Menschen 

- sichert. 
4. Nicht mehr nur der leistende Sozialstaat, sondern auch Behcirden anderer Nationalstaaten 
bestimmen darüber, wer wann auf was ein Recht hat; der Staat verfügt also nicht mehr durch­
gängig über die admmr:strative Besummungsgewalt im Einzelfall:' 
5. Der Staat kann die Komponenten ,.,Markt und Staat« nicht mehr nach Belieben mischen und 
seinen ".wdfare mix .. z.wischen Gcld-, Sach- oder Dienstleistungen durchsetzen; seine Bestim­
mungsgewalt (i.ber d,e Kompo511ion eines Sozlalstaatsmodells wird gelockert. 
6. SchlielUich kann der St.aat nicht nleIL!' ausschließlich darüber bestimmen, wer soz.iale (Dienst-) 
Leistung erbringen darf: er bt:stirnmt und wacht nicht mehr al/eine über den Zugang zur NBe­
rufuphäre soziLzler Dz.enstle:sumg'!:, cr organisiert nicht mehr ausschließlich den ",Sozialstaat als 
Beruf«. Daran sind andere Gesellschaften und Staatcn in der EU mitbeteiligt. 
Während sich die ersten vier Ennvicklungen wesentlich aus der Koordinierung der Sozialver­
sicherung durch die EU ergeben, sind die letzten zwei Tendenzen eher der Dienstleisrungsfrei­
heit geschuldet. Die Staaten der EU verfügen in den genannten Dimensionen nicht mehr über 

die volle Bestimmungsgewalt, so daß das oft vorgetragene Argument (etwa Offe 1990, J991 und 
Oe Swaan 1994b: IQl ff.) nicht mehr stark gemacht werden kann, die wohlfahrtsstaathchen 
Institutionen seien 'li.iciterhin wesentlicher Bestandtetl sowuerimer Selbstbesttmm.ung J seien ~)ih­
rem Wesen nach« national!. Dieses uns allen noch selbstverständliche, fast ))natürliche« 

nationalstaadiche Fundament des Wohlfahns.<;taars ist schon im Integrationsprozeß - wenn 
auch später und möglicherweise weniger intensiv als in anderen Politikbereichen6 

- rissig ge­
worden. 

(2) Als pan-europäische - von der EU nicht verursachte, aber überall in ihr zu ver­

zeichnende und als Grundlage für rU-Tätigkeit zentrale - Tendenz läßt sich gleich 

nach den 60er Jahren als dem »goldenen Zeitalter des liberalen Wohlfa.hrrsstaats«7 in 

den 70er Jahren in der EU ein gleichgerichteter, limitierender »Binnen«problem­

druck (demographischer Wandel, sogenannte Kostenexplosion usf.) feststellen (Will­

man 1993; KappeIer 1994)' Dieser ernähte Problemdruck findet bei, verglichen mit 

4 Die ersten vier Punkte hangen allesamt mit dem Koordmierungsrccht der EU zusammen. Dieses Recht ist 
mangels !lusgepragter EU-Mobilitat nur auf wemge ArbclUlehmer (und ihre Familien) ln Dcutschland 
:mzuwend(;'1l - und von daher mag man diese Souver;iniratseinschrankung als "peanuls ,,- , klassiflziercn. 
Wenn Sou"l' ranLtat al.lerdinp "unteilbar. ist. so reichen schon .. pcanuts- , um eine St rlLktur umzukrislal-
1L~ I('rcn. rcrn(·.r wurden hin Rt·cht SS lrllkturen .. r.uf VorrJ.t .. gc:sch:1H(·n. in dellen es strukll.lrell offen bleibt, 
ob LO/o der Bevolkt-rung Dcutsl.:hlands oJer 50% bt:troffcn sind: das h;lngt nIcht mehr vom Recht, sondern 
allein von bktischem Mobtlilats\'crhaltcl1 ab . (Zudem ~elll es sp:HestenS bei den Punkten 5 und 6 um 
Struktureffckte auf Sozialpolitik, die alle Deu tschen und nicht allein andere EU-ßurger in Deutschl:.lnd 
betreffen.) Solche Einwa.ndc mußten ferncr, wenn nlan sie ko nzeptionell erast nehmen soll, empirisch 
»Schwcll(:nwene .. ddmi('rcn, an denen ·. uncrh,·blich.:·" in " (' rhebllche ~. Ei nschr:inkungcn iJbergdll'n. 
Wie im ?v1aastrl cht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird hier zunachst eUlOnl von einer klassischl"n 
Souveramtitskom.eption ausgcg:mgcn, wo nach Souve-ranitat i.nharcm unte ilbar se in muß - ob sich eine 
solche Kom.ept.ion heute analytlsc.h 'J. Ußt"lI- wie inn("npoliti~ch hallt·n laßt, ist durcha\l s umstritten . .. Any 
conccplion of sovereLgnty wh ich interprets it .1S an illimitable and mdLvisible form of pubhc power is 
undcrmined. Sovcreignry itseiJ has tO be conceivro loday as: already djvided among a number of agencies ­
national) rep onal "nd Intcrnalional- and limited by Ihe vcry nature of dus plurality . ..- (Held 1991: lll) 

Zur fodt:ralcn Au Fspli.nerung dc,~ Souvcrallitalsko n7.cp[.~ nadl inn~n vgl. SchJrpf (1991). Zu einer ße­
standsaufn;!hme der AuRosung J er harten Schale klaSS Ischer $ouveranilat nach außl"n, di t ;lUch rur die 
EU-Diskussion von großer Bcdeutung ist., vgl. Ruggic (t99}). Zu rvbasmcht vgl. z.usammenfassend nun 
Dehousse 1994. 
Held (L99 L: 1 LO) weI st darauf hin, daß die OesouveranisLerung t in .. unevcn proc(;"ss" se i und SIch nicht 
gleichform.ig :l.uf alle Politikbt n:ichc erstrtckt. Zu :l.ndcren Politikbereicht n v~l. u. J. Hcrit.ier u. 3. L994. 
Dic Zeit "Lwi sehen KoreJ krie~ und dcr ersten Ölkrise von 197J war fur den Aus b:tu des Wohl.fahrtsstaatS­
Jedenfalls quantitaliv ~cs chcn - die entscheidende Epoche (vgl. FhH:\ 1989: f5 L). 
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dem goldenen Zeitalter, geringerem Wirtschaftswachstum lind massiv gestiegener 

Arbeitslosigkeir statt, und so werdcn die institutionalisierten Umverteilungstenden­

zen abgeschliffen', wird der Wohlfahrtsstaat srärker polarisiert und orientiert sich 

europaweit auf beirragsoriemierte Sicherung für den »median voter«, die Mittel­

schichten'. Die europäischen Sozialsraaren werden also durch interne sozial-ökono­

mische Homogenisierung "harmonisiert«, gerade nicht durch die EU. Es finder kein, 

oft ängsdieh beschworenes, "regime breaking« in der Venikale (durch die EU), son­

dern eine "Sysremanpassllng« (Flora 1993: 755) in der Harizomale sratt.'O "Nur in 

dem Maße jedoch, wie aus den gleichen Problemen >gemeinsame. werden (z. B. Ein­

wanderung), ist die Emwieklung einer einheidichen europäischen Sozialpolirik 

gefragt« (Flora 1993: 756); das Maß an Gemeinschafdichkeit wird allerdings, da 

durch die narionale Brille gesehen, meist umerschärzr (»problem breaking« in der 

Horizontale). Bemerkenswerterweise scheinen bislang diese indirekren innersraadi­

chen "Umwelteinnüsse« auf Sozialpolitik stärker als die auf Arbeitspolitik zu sein". 

Hier wird also, anders als bei (1), nichr Souveränität, sondern Autonomie des Wohl­

fahnsstaats von innen her eingeschränkt. 

(3) Die externe Abhängigkeir, die Interdependenz der großen EU-Mitgliedsraaren ist 

seit den 70er Jahren stark gesteigert worden - primär durch freie Kapiralmobilitär, 

sekundär durch Wechselkurs- und Zinssatz koordinierung; bald ein Drittel des jewei­

ligen Bruttosozialprodukts (BSP) wird inzwischen durch Ex- oder Importe be­

srimmt (Hall 1994). Dadurch wird narional erneur Handlungsautonomie, vor allem 

budgetäre Autonomie beschnitten, und damit auch der Verteilungsspielraum für So­

zialpolitik. Aus imensivierrer transnationaler Verknüpfung ergeben sich also begren­

zende »spill-over« Effekre für nationale Sozialpolitik. 

(4) Diese (unter 3 skizzierre) Interdependenz samt ihren "spill-over« Effekren, die 

sich auch ohne die EU entwickelt hat" bzw. häue, wird durch die EU-Politik der 

Deregulierung im Binnenmarkrprogramm zusätzlich verdichtet und verstärkt. Zwar 

handelt es sich hier schon um supranationale Polirik, die Souveränität auch formell 

relativiert; allerdings zielt die hier gemeinte Politik nicht unmittelbar auf den natio­

nalen Sozialstaat - auf wohlfahrtsstaadiche Souveränität -, sondern auf dessen 

"Umwelt«, auf die Gestaltung des europäischen Binnenmarktes; diese supranatio­

nale Politik zeitigt aber innenpolitische Nebenwirkungen ("spill-avers«), die auch 

die Sozialpolitik betreffen und faktisch die Handlungsautonomie nationaler Sozial­

politik mitbegrenzen (Beispiele: Einführung des Gemeinsamen Privatversicherungs­

markts zum I.Juli 1994; Währungs-Union). 

Sieht man diese vier Prozesse zusammen, von denen nur zwei unmiuelbar der Ime-

8 Rhodes (1994: 17) spricht von eine ,.erosion oi thc rediscributive ed g, c:: of European wdf;ln: statt S« . Diese: 
Erosio n fi_IId et :.llso "or allem in dt'njl'nit;.cn Sekto ren des Wohlfahrtsstaats stan, die nicht so gut durch d :t~ 
Äquivalcnzprillz ip leg itimiert sind, etwa: Arbtitslosenhdfc, Soz. lalhilfe, Familienbstenausgkich usf. 

9 Verschiedentlich ist herau.sgearbetet worden, d :1 f ~ di ~se Tenden, auch in den St:l.Hcn deutlich durchge­
schlagen ist, die nicht in der EU zusammengeschlossen sind, vor allem in den ska ndinJ.vi schcn EFfA­
Staaten. Dies wurde aJs deurhcher Beleg fur die Mas.sivit:n eines enaermschen pan~e~l rop:.i$th en Drucks 
auf den Wohlfahnss l:l at gesehen (vgL Rhodes 1994; Kosonen 1993). Grenzen werden wohlfahnssuath­
cht'n StrukturvcrJnderuogcn schon dadurch ge:lOgen, daß in dem meisten emwLckehen Ländern Rentner, 
Staatsdiener und wohlfahrtsstaadichc.s PersoDal :lusammengenommen bald 50% der Wahlbt::rcchtigten 
:m~madl ('n (Flora 1989: 154). 

10 Rhodes (1994) !lpricht von ci.ul"r Politik »mdirckcer Harmonis\!::r ung\< bzw_ "schleichender Ko nvergenz .. ; 
vgl. auch Overbye ('99)). 

11 Rhodes (1993: u. a. JH) .sicht in der Arbeitspolill.k nur eme gewisse Tendenz zur flexibleren Ermachti­
gung der Arbeitgeber bel Emstcllung wie Kundigung und zum Einsatz atypischer Vertragsfonncn 
(Tcilzt' itarbeit, Zeitarbeit). 

l2 So bt·j wesdichen Wohlfahnss(:lJt(, 11 ohne supranarion:lIcs Tntegrationsdach, etwa den nordischen Mit­
gliedern der EITA (vgl. Rhodes '994). 
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gration geschuldet sind, so kommen die Folgen von Globalisie rung'J für den 

EU-Wohlfahrtsstaa t in ihrem Zusammenwirken in den Blick - wobei allerdings im 
folgenden das besondere Augenmerk eher auf die Perspektive wohlfahrtSstaatlicher 

Souveränität gerichtet werden soll. 

Altlast: "Hinkende « Arbeitsmarktintegration und abschüssige soziale 
Dimension 

Zunächst, warum fällt die Entw icklung einer sozialen Dimension der Union seit 

ihren Anfängen 1957, und speziell seit [972 (Pariser Beschlüsse"), überhaupt so 
schwer? Liegt das an einer Art ins[itutionellem, in der . Verfassung« der EU forma­

lisiertem Inregrationsgefälle - oder "nur" an kulturellen oder anderen faktischen 
»Defiziten« der Sozial integration, etwa an einer Art Mobilitäts: rrägheit der Bürge­
rinnen und Bürger der EU) 
Die europä.ische Integration ist von Anbeginn" durch .. hinkende Arbeitsmarktin­

tegration « gekennzeichnet (vgl. schon Ganh 1986), durch die recht unterschiedliche 

Arbeitsregimes gegeneinander abgeschottet wurden (zu den Arbeitsregimes vgL u. a. 

Soskice 199'; Rhodes [993; Hall 1994). Von den vier Grundfreiheiten ist die .. Frei­
zügigkeit« am schwächsten entwickelt. Es fehlt in Westeuropa nicht so sehr - etwa 

im Vergleich zu den USA - vornehmlich, wie meist gemeint wird, an einer hinrei­
chenden Mobilität der Arbeitskräfte. Vielmehr fehlt es in der EU hier und nur hier 

schon am »gemeinsamen Markt« - denn für Güter und Kapital ist der Gemeinsame 

Markt durchgesetzt, und bei den Dienstleistungen stcht die volle Durchsetzung un­
minclbar bevor. Für die Arbeitskraft war, anders als für die Gütermärkte und andere 

Produktionsfaktoren, immer schon eine An Freihandelslösung institutionalisiert 
(vgl. zum Kontrast Schaubild I). Einen »gemeinsamen Arbeitsmarkt« in der EU zu 

schaffen hätte gehießen, 
- Wanderung zwischen den Mitgliedstaaten jedem Bürger ohne Einschränkung zu 

erlauben, also nicht allein und erst dann, wenn in einem Mitgliedstaat europäische 
Arbeitskraft von Unrernehmen aktiv nachgefragt wird; zwar wird die Arbeitneh­

merfreiheit weit interpretiert (sie umfaßt die famiLie) und analog bis zur Renrner­

(Seiler 1994) und Studenrenmobilität gedehnt - im Ernstfall allerdings, bei Bedürf­
tigkeit (Bezug von Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe), zeigt sich, daß eben doch kein 
Bürgerrecht vorliegt; 

diesen dann . europäischen Arbeitsmarkt« gegenüber Drinstaaten durch gemein­

same Regelungen klar abzugrenzen, die Markncilnehmer in jedem Mitgliedstaat in 
gleicher Weise vor Immigration zu schützen und damit den »Binnenarbeitsmarkt« 
zu p riorisieren: bei Waren geschieht dies durch gemei nsame Außenzölle; bei einer 

13 Dcr Verlust nallonaler Auwnomie muß ubrlgens nicht zwanglaufiga ls Ho bjc:ktl ve. 7.wlngendc Fo lg(:~ von 
Globalisicrung verstanden werden. Die meisten L:utcler war<>n nicht gez wungen, den Kapit:tlexport zu 
erle ich(ern, ihre W;ihrungskomraU('n c..·In ~U$chr;mken uli f. (vgl. NOl('rm:tnS 199}). sond('rn h~bL'n diesen 
Weg als Po/wk der Inflatwnskomroik selbst gc:wahll. 

'4 In den Pariser ßeS<:hlussen wurden zum ersten Mal wJrtscha(thche und S07Aalt IntegratIon z.u !;Ieichran­
gigen europaischen Aufsahen erklart. Bis dahin hatte dIesem fr<lllzosisch('n Anliegen seil den Romischen 
Vertragen \"or allem die dC:Ulschc Ablehnung cntgescngcsuoden. Parallel hierzu fand der erste Versuch 
elntr Wahrungsunio ll St3tr. 

15 Die Normalarbcitsmarktc Sind sog.lr In gewissem Sinn e: n()ch n:Hionaler geworden aJs sie es 10 deo seer 
Jahren waren, wo massiver W.lnderungsdruck aus (tallen Jen Hintergrund fur die "Frc,zugighn der 
Arbt;itskraft .. in den Romischen Vcnr~seo ,.bgab (vgl. Remero 1993). D:lß In Europader .. Nermalarbeit· 
nehmer ..: - wie Ln den USA - typischerWt lSe wandern wurde, Stehl derzeit nichl1:U erwarten; allenf.JlIs {ur 
FiJhruogskrafte in bestimmten SektOren 7.cu::hnet sich dics ab. 
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Scl1:1ubild I: Die Arbcilllt:hmcr der EU zwischen Freihandel und Gemeinsamen Markt 

Djmensionen von .Verfassung« von Interdependenz« 

Arbeitsmark[pol ;[ik j'rei handel Gemeinsamer Markt 

n ach Fr;!. gegesteuert angebots w w ie 
(ohne unrcrnl'hmerische naehfragegt'Leuen 

FrciziJgigkcit Nachfrage kein (umfassende 
Aufel1tnalrsrcch[) Freizugigkei[) 

nichr geschützr * --'cSChütZl 
(ß i Ja lera I i sie ru ng) (EU -lll1llligr<"ionsrecht) 

Markthomog(.·nität 
Vorrang des billigsren Vorrang europäischer 
Anbicters ohne E Beschäftigung 
Begre nz.ung 

bilaterale Abkommen "Europäisc h einhei tlich 
des jewei ligen verhandelte Abkommen 

Beziehungen 7.U MitgliedstaatS 
Drinbndern 

nJ.rionalc supranationale 
RcI~ruticrung Rekruüerung 

Ebenen national :~ supranationa[ wie national 

P;1ssive Arbeits- n.nional und '~ supran:l[ional und 
,mrktpolilik nicht exponicrbar l'xponierbar 
(Vc"icnerung) 

Aktive ArbcitsmarkL- national supran.ltional und Il:ltional 
poliTik (I'örderung) 

:;- Bei den mir einem ~. gekenn:t.eichneten Kategorien sind :-.chon heute leichte Ansätze eincr Eu­
ropäisicrun g fC 5lste llbar. ohnc daß ab('r schon vo n einem Durchbruch in Richrung "Gcmcinsa­
Illcr Arbcitslllark[t( l:sprochcll wcrden konn[c. 

Europäisicrung des Arbeitsmarkts wäre das funktionale Aquivalent dazu eine ver­
gemeinschaJtete - nicht eine nur zwischenstaatlich vereinbarte - und damit 

EU-einheitliche Immigrationspolitik"; bilaterale Vereinbarungen von Mitglied­

Staaten mit Drittstaaten über die Anwerbung von Arbeitskräften hälle man also 

durch eine supranationale Immigrationspolitik der EU ersetzen müssen; schließ­

lich, 

erSt in dem Maße, wie sich ein europäischer Arbeitsmarkt entwickelt, werden 

europaweit abgeschlossene Tarifverträge zwingend, kann und muß eine aktive und 

passive europäische Beschäfrigungspolitik greifen , können europäische Lösungen 

für Arbeitslosigkeit - nicht nur symbolische Politik - in s Auge gefaßt werden, sind 

MobiJjtätshilfen zu geben usf. '7 

[6 Es ist fur die westeuropaische Entwicklung sen den 60er Jahren l)'pisch, da,ß der 7.usatzilche Arbcit s~ 
kräftc:bedarf der seinerz.cingen EG durch d~n Imp0rl von Arbeitskr.lftt·[1 befriedIgt wurde, die nicht 
vornc:hmJich aus der EG selbst stammeen, und daß ('s keinen e!/t'k.llve.n a,rbeitsm:.rklpolillschcn Vorrang 
der Beschaftigung europ:uscher Arbeitskr-afte gab u.nd gibt . Entweder wurde auf die vormJligen Kolon[cn 
(Engtand und Frankreich) oder auf ... traditionell verbundene Machte . (Deutschland$' gegenLiber der TLir­
kci und JU!;os l.l\'1.'ien) l.uruckgcgriffcn. 

[7 Die zulelzt \'on Rhodc.:s ( '99) nach~cz('ichn4."ten Probleme des .. tripartism .. , des KOrpOLUisfllllS auf 
europaist'hl'r Ebene - das Leerlaufen des SozialprotokolJs, dlc Blockade der europaischen Sozialpartner­
schaft, also des ·$07. I:II1('n Dialogs- (vgl. t uten.l CEE 199) : 81 - 9 1) ud. - sind lendjch im Fehlen eines 
wirklLch gemeinsamen Arbcit.~mark ts begrunder. der aJs _aetron forong m~d){m/.Sm ~ fehlt, um diese 
Blockaden zu durchbrechen. 
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Die europäische Politik blieb also seit 1957 bei der F reizügigkeit der Arbeitnehmer 
wie der Bürger hinter dem Modell »Gemeinsamer Markt« zurück und ist eher dem 
»Freihandelsmodell«'s gefolgt. Statt einer Integration wurde »an incrementall y 

liberalized system of interdependence« (Romero '993: 54) geschaffen . Die Mobi­
lität westeuropäischer Bürger muß grundsätz lich durch das Nadelöhr von Ar­
beitssuche und eines nachgewiesenen »Beschäftigerinteresses« gehen. Die Expor­
tierbarkeit der Leistungen der Arbeitslosenversicherung ist zudem, im Gegensatz 

zu anderen Leistungen der Sozia lversicherung, auf 3 Monate besch.ränkt, und es 
bedarf insoweit einer Genehmigung der zuständigen Behörde" - allerdings ist der 
regulierende Zugriff der Mitgliedstaaten auf den EU-Arbeitnehmer, etwa über 
eine gekoppelte Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, stark zurückgegange n. Das 
europarechrliche Mobilitätsbild ist idealtypisch am »Arbeitnehmer«. und zwar am 
nichtqualifizierten orientiert - am süditali enischen der 50er Jahre. Jeder Mitglied­
staat hat aber inzwischen bilateral aus Drittstaaten seinen (unqualifiz ierten) Ar­

beitskräft eimport so gestaltet, wie er wollte '·, und europäische Arbeitnehmer 
haben demgegen über keine wirklich gesicherte Priorität: Mobilität in der EU hat 
sich demgegenüber auf die höher qualifizierten Arbeitskräfte, die Selbständigen 

und auf Nicht-Erwerbstätige verlagert". Ansätze europäischer Beschäftigungspo­
litik (als Konzertierung nationaler Politiken) zeichnen sich , nach vielen Jahren 
westeuropäischer Arbeitslosigkeit. allenfalls am Hori zo nt ab (Weißbuch [993; 
Rhodes [993), und eine Europäisierun g der Arbeitslosigkeitslasten ist allenfall s al s 
mittelbare Fo lge einer Währungsun.ion - und gerade aucb des Weges zu ihr" - am 

fernen H o rizont in Sicht (vgl. Miller '993)'" 
Diese weitgehend national gehaltenen Arbeitsmärkte sind der eigentliche Grund 
dafür, daß eine Arbeitsmarktpolitik der EU kaum existiert, daß die Struktu r der 
real existierenden europäischen Sozialpolitik mehr als fragil ist und daß europäi­
sche Sozialpolitik oft nur »symbolische Politik« darstellt. Anders als bei den 

Gütermärkten. gibt es bei den Arbeitsmärkten mehr innenpolitisch beharrende als 

,8 NOlCh RQmcro ware d3S Ixslehendc Sym.'m sogar noch geringer al eine rreih ;lI1dcl ~ losung zu ver:lJ1schl:t­
gen: ,.for labour du: EEe mcrcly amountcd tU a preference 2.onc rather than a full-Oedgcd cus{oms 
union" (1993: 5)· 

19 Diese Wi rd vor allem von Eichenhofer (etwa 199 1) besonders krit isch hcrausgec rbei(ct. 
10 Nach Maastrichl gehor[ die lmmir;r:uionspolitik typIscherweise weiterhin nitht 7,.ur supranacion .. lcn 

Poliliksphäre - der genuinen EU·T.itigkeit - , sondern zur »zwlschcnsu.acJi chen - . Sie fallt unter die .. Zu· 
~'ammcnarbeit In den Bereichen Justiz und Inneres .. (Art K·K 9 EUV, Il1 er i.nsbesondere An K. I , 

Ziff. 1-3). Allerdin g.s enthalt der EUV hier einen Supran :UlonahSl{~rungsvorbehaJt : Gemaß Art . K 9 EUV 
kann der Europäische Ru bei einstimmigem Beschluß diese Materten dem Art. 100C EGV unterstellen. 
also z.ur Gemeinschafrskompetcnz macht n, dl(: dann im ~\'l·iteren sugar nur qualifil.iertcr Mehrheit un· 
terllegen konntc. Die Kompliziertheit dieser Regelung 1.cigt, wu!' sehr die Arbeitsmarktpolitik im 
Selbstverständnis ll Uer Mitglledstaa tcn ~.u ihrem ... Souver:lnit:ttshrn .. gehört. 

1. I Flora (1993 : 761) knupft du.:m ein So".ialpol itlks:zcnOlrio: Diese Ver:mdcrung .. konnte bedeu ten . d:'\ß eine 
>europäische DiensdeiSlung~kI3sse< im Entstc-hcn begriffen is t. dte :zum Träger übernationaler sOl. i>'llpol i· 
tischer Regelungen werden konnte ... ZUSOlmmen mir der europalsch -erzwungenen Reform des Di(·nsl· 
leisrungsstaatesoc (akt.ive und pass ive Diensdeisrungsfrcihei l) konDle hier eine bnsante Gemengelage 
entstehen. 

,!1 Sai ler (1992 : 21 s) etv.'a ziehe folgendes F:12,i r: .. Der Versuch. dlc Konver~eO"(:kriren c n ".ll l"rfulJen, kann 
Fur cmige EG- Li.inder erheb liehe beschlhigungspolttische Kosten verursachen. Nicht die Wahrungs­
union. aber der \V'Cf; d;'lhlO hane Aus'wirkungen auf die Systeme der soz ialen Sicherheit .• Im Gegensatz 
1.ur Sai lerschen SIcht dürfte auch dIe Wahrungsunion deutliche folgen habC'll, da sie die .. wahrungspoli­
(ischen Pufrerzonen" ( ... Schleuscnfunktion .. ) ~:wiseh("n Jen reilnehmenden EU-Mitgli edsstaaten ab· 
sch:l fft" denen bislang sozial· und iubtitspoliusch erhebliche immunts tc::rende Bedeutung zukam. Die 
besten Swdicn daz.u sind bislang die von Barry Eichengreen (Berkcley) und seinen Koautoren Sl'\t 1992 
vorgelegten; vgL ferner In it i:uivbl-ridu zu den Auswirkungen des Pr07.ess~s 7.ur Wahrungsunion auf den 
sozialen Berei , h (Dok. Europ:ii~chl's Parlament A}Mo l}4/94). 

2} Daubler ( 199): 279): .. Die Gemeinschaft Set7..l ihre Existenz. aufs SPiel, wenn sie eine W,,-h.rungsM und 
WirtschaftSpo lit ik wie ein Bundesst:t:lt bl'lreibt, aber nicht dessen sozia lpoli lische Korrekturmoglichkeit 
besitzr. ... 
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europäisierende Kräfte - auch bei bald 20 Millionen Arbeitslosen und mehr als 50 
Millionen Armen" in der EU. Dies ist das soziale Fundament der Unentwickelt­
heit der sozialen Dimension europäischer Integration. Dies ist auch die wesentli­

che, offen gebliebene Flanke der Integration.' ; 
Es mag sein, daß mit einer Währungsunion dieses »Nachhinken« so kraß wird, daß 
massive Integrationsmaßnahmen auch in diesem Bereich nötig werden und der 
Durchbruch zu einem Gemeinsamen Arbeitsmarkt erzwungen wird'6- womit der 
EU in der Arbeits- und Sozialpolitik" eine ganz neuc Rolle zuwachsen könnte. Die 
sozialen Folgen der Währungsunion sind derzeit eine Tabuzone in der europäischen 
Auseinandersetzung. Eine solche »neue soziale Rolle « der EU ist auch für die euro­
päische Außenpolitik nicht unwichtig: Nur ein auch sozial integriertes Europa, das 
nach innen Solidarität kennt und praktiziert, wäre auch in der Lage, gegenüber Ost 
und Süd eine tranmalionale (Oe Swaan 1994a) Sozialpolitik zu versuchen. Ein Eu­
ropa, das aus lauter interdependenz-bedrohten nationalen Wohlfahrtsstaaten be­
steht, deren »redistributive edge«, deren Umverteilungsschärfe, immer stärker ab­
stumpft, ist intern so verfaßt, daß es strukturell unfähig wird, eine Weltpoliti.k zu 
betreiben, mit der Dritten solidarisch geholfen werden kann. ,S 

Szenarien: Sozialpolitische Entwicklungsperspektiven 

Bislang wurde skizzenhaft Bilanz gezogen, um nun zu fragen: Welche wohlfahrts­
staatlichen Entwicklungsperspektiven hat die EU? Das dürfte vornehmlich davon 
abhängen, wie Souveränität und faktische Interdependenz - als Begrenzung von 
Auronomie - miteinander verknüpft sind, und wie gleichmäßig diese Verknüpfung 
ist. Dabei kommen für die Verwirklichung aLler Szenarien als Akteure vornehmlich 
die Regierungen der Mitgliedstaaten in Betracht, solange sich eine eigene, gewichtige 
Klientel der Gemeinschaft noch nicht entwickelt hat - nicht einmal in der Landwirt­
schaftspolitik. 
Szenarien lassen sich in zwei unterschiedliche R.ichtungen entwickeln: die EinheitS­
szenarien beruhen auf der Annahme, daß es um den Aufbau eir/es Europas, eines 
Territoriums mit einheitlicher, »uniformer Geographie« und einer (Rechts-) Kultur 
geht. Dieses für die Geschichte der europäischen Integration kennzcichnende Merk­
mal steht allerdings in letzter Zeit immer stärker zur Disposition, und zwar zugun­
sten einer »varia.blen Geometrie« (vgl. Strecck '995a, b). Von einem Europa der 
»mehreren Geschwindigkeiten« (»speeds«) oder der »vielen Gleise« (»tracks«) zu 
sprechen, würde immer noch ein einheitliches Ziel und einheitliche Insitutionen 
unterstellen - das ist gerade zweifelhaft, eben »variierbar« geworden. 

24 Gemessen mit Sc~·: des Dun:hschmttk inkommcn s als Armursgrenze. 
2.5 Dtese Flanke laßt ;:,ich fur t;!lfie zukun(uf:,e EFTAlSi~rung der EU aUSnUlz.en - wie Enghnd sie an­

strebt. 
:6 Sosk.ice (19,91: 48 H.) hat wic Rhodts (1993) hcrausgcOlrbcitet. d:lß sich auch die instituüonc:llen Arbeirs­

regimes von drei EU-Kernlandern (England, DClltschl:lIld und Frankreich) tnOlrk:Ult unterscheiden. Die 
unl('rsthi~dlichen Arbeil~l'egime !'i unterltlttern die untcrsl':hicd LidH,'n \Vohlfahnssta.adi(~hen Regimes , auf 
dlt~ in der Litt.'ratur zur Sozialpolitik meist Jbge!ireUt Wird (vgl. zusammenfassend Letbfried 1.991.) . Ein 
I!.('meinsamer Arbeitsmarkt durfte diese Arbcilsreg-imes als CYSl r.5 in Fr3ge stellen. 

1.7 Hauscr (1994: 2,4) 7-cigt. daß seihst in fur meta.-stabil gehaltenen Kembcreichen Sozialer Sicherung. wie 
der Rentenversicherung, durch die Wahrungsunion .. in acht von elf MitgliedslJndern ein tum Teil sehr 
bctr<ichtlicher Anpassungsbcclarf entStünde. , .. auf den durch dlskrclIonarc EingnHe reagie" werden 
muß .. , weil mehrere [lcl11cnte In der Rentenformcl un\\'irksam werden. 

2.8 Die Unmoglichkeit tr:mstl:ttIOn:uer SO:l.ialpolitik folgt/;' hier aus der \'el"lorengegangellen I.menu'" Um­
verui/flrl8$! aIJlgkctC des nationJlen Woh.lfahrtss[-;'Iats, nicht daraus, dag cr seinem We-fcn nach nation~1 
wart.:. 
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Einheitszenanen: »Uniforme Geometrie« 

Souveränität und Interdependenz können, wie in Schaubild 2 gezeigt wi.rd, im Rah­

men einer einheitlich gedachten Union auf mindestens vier unterschiedliche Weisen 
aufeinander bezogen werden - mit jeweils anderem Akzent für die Entwicklung 
einer sozialen Dimension" der europäischen Integration (zu einer eher arbeitspoli­

tischen Bilanz vgl. Rhodes 1993): 

Schaubild 2: Mitglicdstaadiche Souveräni"it und Interdependen , 

[ Souveränität 
n 
[ hoch niedrig 
e 
r (I) (4) 

d niedrig klassische Souveränität Hegemonie 
e (Koexistenz ganz unter- (Unrcrwerfung eines 
p schiedlicher Regime) Regimes unter ein anderes) 
e 
n (2) (3) 
d noch nur formelle Souveränität, Souvercinitärsverflechrung 
e da Autonomieverlust (als negatjve - . Falle. - odrr 
n (V erd rä ngu ngswenbewerb als positive Verflechtung 
z unter den Regimen) gestaltet) 

Rückgewinnung »klassischer« Souveränität durch die Mitgliedstaaten: Eingangs 

wurde umrissen, wie nationale Souveränität auch sozialpolitisch durchaus relativiert 

ist. Eine erste logische (wie ideologische) Option könnte demnach in dem nahelie­
genden Versuch bestehen, zum status quo ante zurückzukehren, zu einem ZuStand 

hoher Souveränität bei geringer Interdependenz (Schaubild 2, Zelle I). ZU jener Zcit 
waren die Gesellschaften so deutlich voneinander diStanziert, daß ausgeprägte Un­

terschiede in den sozialpolitischen Regimes international unschwer koexiStieren 
konnten. Der Sache nach liefe ein solcher Versuch heute darauf hinaus, die EU in 

eine Freihandelszone zu transformieren, die sich auf Güter (Waren und Dienstlei­
Stungen) beschränkt und die ArbeitSkraft gar nicht mehr umfaßtJo, wie auch im 
übrigen die »Innenpolitik« stärker von Integration auszunehmen wäre, etwa durch 

Beschränkung der Kapitalmobilität, BetOnung der Währungs- und Zinshoheit 
usf. 
Eine solche »Resouveränisierung« Liefe auf eine »Implosion «, auf dcn Zerfall von 

Supranationalisierung hinaus, wie sie seit 1957 die europäische Integration kenn­
zeichnet. Allerdings dürfte dies bei dem heutigen Ausmaß und der gegenwärtigen 
Dichte von Globalisierung und Interdependenz durchaus »unklassische« Folgen ha-

29 Während in diesem Beitrag eher an ... Integratlon und SOZlalpoll-!./k,( gedacht wird, dlskuuert man parallel 
ubl'r vlntl.!g'facion und ,ProduktionsPQlitikn' (l'twa: Soskice 1991; HoJ~c\':WooJcock 1993; Hollings­
wonh u. a. 199); Rhodes (993), also u.a. libcr "labour m:trke[ con\,ergC:1C(:" von unten. Auch hier 
werden recht unterschiedliche Modelle der Sozialintegration testgl'stdlt: fksibel koordimerre nordeuro­
päische versus franzosisch etatistische verSus JngICJ-Jmerikani.~che deregulierte Syo;;trme (SOSklCC 1991); 
atlantischer vs. rheinischer Kapitalismus (HodgesfWooJcock (993)' Aucl-: wird die ... automatische"< 
Durchsclzung einer .. best practicc "'- durch die Lrnensivierung des Gemeinsamen Markts gTundsatzlich 
eher skeptisch betrachtet (HolJingsworrh u. a. 1993)' Wenn auch nicht vornehmlich auf die EG bC7.ogen 
(sondern auf die BRD, Schweden und die USA), wird Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zus:unmtngedachr 
bei Applebaum/Schcnkat (199» und Schettbt (1992). Zur kollektiv arbcitsn.'chdichen Seite vgl. Bereus­
son (1994). 

30 Rechtlich und wirtschaftlich gesprochtn: Konz,entration des .. Gemein1iamen Markts- auf Guter und 
Diensdeistungeo und nicht mehr auf die Produktionsbktoren (Arbeit, Kapital usf) . Dabei werfen aller­
dings schon die .. Du!'mtleistungen .. fur sich betrac.htet erhebliche JORf'souveranislerungs..:probJcme auf. 
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ben: Wenn heute Herrschaft über den sozialen Raum durch hohe Interdependenz 
effektiv relativiert ist (Held 199 r), müßte ein solcher Versuch, Souveränität (nach An 
von Zelle I) zurückzugewinnen, faktisch z u ausgeprägtem Verdrängungswettbewerb 
zwischen den Regimen führen (also i.n Zelle 2 hinein). Mangels supranationaler Tn­
stan"l. kann dann von »oben« keine gemeinsame untere Grenze mehr gezogen und 
auch keine gemeinsame Form mehr gestiftet werden . Kurzum, die wirtSchaftliche 
Abhängigkeit gerade der westeuropäischen Länder vo n- und miteinander und der 
Sachzwang, den dieses ~etz von Abhängigkeit darstellt, könnte durch eine Strategie 
der »Resouveränisierung« nicht aufgehoben werden. Zusätzliche Gestaltungsspiel­
räume, die supranational noch und national schon nicht mehr gegeben sind, gingen 
vielmehr endgültig verloren. »Resouveränisierung" - die Rückgewinnung der klassi­
schen Form - stellt sich demnach als Entmächtigung, als H eteronomisierung da.r, als 
eine extreme Form formell selbstverwalteter »kompetit.iver Deregulierung«, als eine 
Art extremes »Standort Deutsehland,,-Szenario übertragen auf die Gesamt-EU. 
Djese Perspekrive einer »Resouveränisierung\c wird immer attraktiver und 'wahr­

scheinlicher, je größer (anstehende Nord-Erweiterung pp.) und somit je unreg-ierba­
rer (veto-empfindlicher) die EU wird. Das Szenario einer »Resouveränisierung« 
wird ferner in dem Maße wahrscheinlicher, wie das interne sozio-ökonomische Ge­
fälle in der EU zunimmt - so schon geschehen durch die Süderweiterung (198 [ / 86); 
in noch stärkerem Maße ist dies für die in fernerer Zukunft anstehende Osterweite­
rung anzunehmen l ' -, je heterogener also die EU wird. Man mag dies als »englische 
Krankheit« der EU ansehen und von ihrer »EFTAisierung« sprechen. D er bisherige 

Erfolg des europäischen Integrationsmodells - h.istorisch im Kampf gegen den »Frei­
händler« England und die von England initiierte EFrA errungen - würde hier 
ironisch dadurch gekrönt, daß die EU zwar formell die EFTA integriert, sich die E U 
aber dabei der EFTA immer mehr ange n;ihert hätte. Bestünde schon ein wirklich 
gemeinsamer EU-Arbeitsmarkt, wäre die Gefahr einer EFTAisicrung - und die 
Wahrscheinlichkeit einer Osterweiterung auf Kosten von» Vertiefung« - erheblich 
geringer. 
Souveränitätsverflechtung: In dieser Ausgangslage von hoher Tnterdependen "l., aber 
n.iedriger Souveränität lassen sich zwei recht unterschiedliche Muster unterscheiden: 
negative und positive Souveränitätsverflcehtungl'. In der Politikwissenschaft ist die 
»Staatsfrage « (Ist die EU ein Staat?) meist mit der Formel »pooling and sharing of 
sovcreigntp (Keohane/Hoffmann 1991: 17) oder »multi-tiered policies« (Leib­
fried /Pierson 1995 b) umschifft worden. Diese Formel neutralisiert aber die Natur 
des Ge.pool.ten, die erst mit der widersprüchlichen Form der Verflechtung thema­
ti siert wird. 
(I) Derzeit kann man in der Sozial- und Arbeitspolitik der EU eher eine negative 
Souveränitätsverllechtung feststellen: Die Mitgliedstaaten verlieren formell und 

J I In i:'incr Studie ~.,.ird ~ll s . bc$[-casc sccnano Oli davon ausgegangen, daß die Fondsausgaben der EU min­
destens um das 25fachc gesteigen werden mußten, , enn die vier Viscgrad-Ostst-'llten so bch:mdelt 
wurden. wie bisl:mg die fu.nf .$udsta:llen< der EU (zitiert n3ch Laufem 1994: ] )4). Die EU wücdc dann 
ers tmal!> uber (111 b(·J.chdichcs gcs"m(euror~isches Haushahsvolumcn von etw:!. 1)% des europaischen 
BSP wrfugen. Sie lage d:llnil im oberen Bereich des 1977 im MacDougal Repon :mg(·slrebten Haushalts­
volumens- immer noch deutlich klcinl'r:t..ls der \'011 Jen Mitgliedstaaten beanspru,hle Anteil am BSP von 
)0°/" und mehr (allein die deutschen Transf\.'rs in die funf neuen Bundesländer 1990 Clltsprcchcn J..:m 
heut igen Gesamtbudget der EG). Als wahrscheinlicher wird jedoch allcrort('n Jng\~$eht'n, (.bß eine funftc 
osteuropäische EU-Erweiterung ohne Ausbau der inncreurop:'Iischen Um"crtcilung statdindet bzw. gar 
mit deren Abbau verbunden wird. 

32 In der folgenden Motlcllierung geht es um unterschied liche Formen von ... joint sovcrcignty .. zwischen 
EU und Mitgliedsuaten; Schmincr ( 199 2.) - und im Grunde auch RuggiC' (1993) - vcrwc~n au f d:lS 
Szcn.uio einer .. post-Hobbcsi.lI1 ord,,·r .. , in der d, ~ Diffosion von Souveranit:lt so stark ist, daß ein Iden­
tif'1.icrbarcr SouverJI1 überhaupt entfall! . 
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funktionell an sozialpolitischen Gest.ltungsmöglichkeiten, ohne daß die supranatio­
nale Ebene in gleichem Malle - oder gar noch mehr - an gesamteuropäischer 
Gestaltungskompetenzll gewänne (Zelle 3). Man könnte daher von einer .Souverä­
nitätSvcrflcchtungsfalle« sprechen : Diese Falle schnappt schärfer als die Seharpfsche 
(1985) »Politikverflechtungsfalle« zu, mit der ja eine wechselseitige Flucht aus un­
scharf, aber immerhin voll vergemeinschafteter Verantwortung zwischen zwei (föde­
ral gedachten) Ebenen" gekennzeichnet wird. In der sozialen Dimension der EU ist 
aber eher die »Verantwortungslosigkeit« für Sozialpolitik vergemeinschafteL Natio­

nal (iaktisch und rechtlich) wie supranational (rechtli ch) entgleitet der Zugriff auf die 
soziale Situat ion: die einen können nicht (mehr so), die andern dürfen (noch?) nicht 

- oder sind (selbst-}bloekiert. In den babylonischen Diskursen zum '992 aHgemein 
eingeführten »Subsidiaritätsprinzip« (Art. 3b 11 EGV) spiege lt sich dieser Zustand. 
Die heutige Realität der EU ist mit diesem Modell noch am besten getroffen. Das 
Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts »verfaßt« mit seinem emphati­
schen Souveränitätsvcrständnis eben diese Situation vorerSt einmal als »Falle« - ohne 
positive Auswege anzudeuten. 
(2) Eine positive Snuveränitätsverflechtung würde voraussetzen, daß die supranatio­

nale Ebene sozialpohtisch an Gestaltungskompetenz gewinnt, daß sie also in ihren 
Kompetenzen und Mehrheitsregeln umfassend handlungsfähig würde und ein eige­

nes sozialpolitisches Regime europäisch konturieren könnte (vgl. u . a. Rhodes '993: 
J2 3 H.). Der supranationale G ew inn dürfte sogar größer sein als die Summe der 
Verluste der einzelnen Mitgliedstaaten, da manche TI,emen nur noch auf europäi­

scher Ebene sinnvoll angegangen werden können. »Building a capacity for public 
intervention at the supranational level to eompensate for its erosion at the national 
level may require national states to submit thcmsclves to the authority of a new 
supranational sovereign, thereby formalizing the very loss of sovereignty they are 
trying [Q reverse . Nation states may not be willing to pay that price ... « (Holliogs­

worth u.a. 1994 : 291). 
D ie derzeitigen Auseinandersetzungen spielen sich zwischen . Resouveränisierung. 
und positiver SouveränitätsverfLechtung ab. Die negative Souveränitätsverflechtung 

beschreibt eher den Sta tus quo, der »zurück «gefah ren oder nach »Vorne" entwickelt 
werden soll. Ansät>.e einer positiven Souveränitätsverfl echtung finden sich etwa im 
Sozialprotokoll von Maastri cht" und in den wenigen durchschlagenden sozialpoli­
tischen Aktivitäten der Union (etwa zu Art. 119 der Römischen Verträge: Gleichheit 
der Geschlechter). Welche großen Entwicklungsszenarie n bieten sich hier nun 

an? 
I . Das .klassische« Sozidlstaats-Modell: GesundheitS- und Arbeitsschutz waren 
klassische arbeitsweltbezogene »Ei nstiegs«themen in die nationale lnstitutionolisie­
rung von Sozialstaat, so auch in Deuts,hland. Als Themenfelder si nd sie auch bei den 

EU-Kompetenzen vorrangig (vgl. Eichener 1993), was man als Indiz dafür nehmen 
könnte, daß su pranational ein europäischer Sozia lstaat dem gleichen Enrwick.lungs­
pfad folgen müßte wie die meisten nationalen Wohlfahrtsstaaten. D agegen spricht 
vieles : National ist dieser Entwicklungspfad schon sehr weit gegangen worden, so 

33 Zwar gibt es einige BereIche der S07.ial- und Arbeitspolilik, in d(.'nen inz.wlschen mit Mehrheiten abge~ 
stimmt w,:rden kann. Die meisten Bereiche cll'r s07.ialcn Sichcrhc.·jt bzw. der Lohnfindung bed ürfen 
[Illtrdings der Etnsli mmi~kell oder sind ,.off limit - , Zu ('intr Silan". \'gl. Rhod('s (1993) und zur illstuu­
tiondl-ko rporatistisc.hen D imensio n im Arbeit srecht Berctlsso n ( 1994). 

J4 Sch.lrpf (t 98S) begreift Insoweit d,e EU :\Is )O(oderales'iC Gehildc und entwickelt .. die Falle_ im SRD­
USA- EG Vergleich vgl. di.:.· innenpoliti sche Optik venic(md Str:lgia '993. 

J5 ProtOkoll über die SozialpolitIk, BCSI. ]992 If: I) I f.; Abkommen ~.wi5chcn den Mitglicdst.l3tCn der 
Europalschen Gcmcln.'ic.ha(t mIt Au snahmt" des V(·rClnIgle.n Konigrelchs Großbritannien und ordi rland 
uber die SO/.'. laJpoli tik, in: BGBI. 1992. 11: 1}]4 f. 
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daß supranational kaum noch Bewegungsspielräume vorhanden sind (v gl. Lcib­
fried/Pierson (992); die Pfade haben national in stark unterschiedliche Richtungen 
geführt und legen kein einfaches europäisches Standardmodell von Soz ialstaatlich­
keit nahe; es fehlt supranational jede Perspektive für eine »interessenpolitische 

Infrastruktur., etwa für einen tragfähigen, gestaltungsmächtigen Korporatismus 
(vgl. Streeck/Schmitter (992), der eine solche Entwicklung unterfüttern könnte - die 
Erfahrungen mit dem Wirtschafts- und SozialausschuW' und dem Sozialen Dialog 
belegen dies; die massiven Grenzen für eine rechtliche Harmonisierung (im Arbeits­
und Sozialrecht) weisen in die gleiche Richtung'7; schon die budgetäre Kompensa­
tionsfähigkeit der EU ist so kurz gehalten", daß sie einen europäischen Sozialstaat 
auch nicht in Ansätzen tragen kann. Europa selbst als »Sozialstaat« dürfte ein un­
wahrscheinliches Sz.enario sein. Europa müßte sich schon auf einen ganz neuen 
Entwicklungspfad begeben, den die nationalen Wohlfahrtsstaaten nicht gegangen 
sind, etwa den eines Grundeinkommens (»Basic Income«), das am neuen Status des 
»Unionsbürgers« (Art.8-8e EGV) und nicht klassisch am »Arbeitnehmer« an­
knüpft. Einer solchen umfassenden Sozialreform in allen Mitgliedstaaten - bzw. 
über alle hinweg - stehen allerdings auch andere, eher noch höhere, Hindernisse 
entgegen. 
2. Das in[rastruktwrpolitische, den Sozialstaat (zunächst?) ausklammernde Modell: 
Im 19.Jahrhundert bis zum New Deal war der amerika nische Zentralstaat innenpo­
litisch nicht als Sozialstaat, sondern als »Infrastrukturentwickler«, Bildungspromo­
tor und »Marktintegrator« tätig. Dieses Profil läßt sich seit der ersten Erweiterung, 
vorbereitet in den Pariser Beschlüssen (1972), in der heutigen EU oberhalb der na­
tionalen Wohlfahrtsstaatcnl9 immer profilierter entdecken, in der Struktur-, Regio­
nal-, Forschungs- und Bildungspolitik der EU'O. Sozialpolitik klassischer Art spielt 
in der EU nur eine Nebenrolle als Lückenfüller, so bei neuen Themen (Geschlech­
tergleichheit) oder als normativer Standardisierungs- und Rationalisierungshelfer. 
Positive Souveränitätsverflechtung würde sich insoweit rein budgetär (»Fondsver­
waltung« ) auf (u. a. soziale) Infrastruktur beziehen - und die sozialstaatlichen Rechte 
der Bürger vor der Klammer lassen. Ein »New Deal« für die Europäische Union, mit 
dem das infrastrukturpolitische Modell überwunden werden könnte, ist nicht in 
Sicht - und selbst als mittelbare Folge einer europaweit durchgeführten Währungs-

J6 Zwar gibt es gemaß dem Sozlalprorokoll jet7t .3uf europ:uscher Ebene eine Mogljchkelr, bindende Ver­
einbarungen z.wischen den SOZIalpartnern zu treffen, lhe sich <l uch :tuE Aspekte .so z,laler Ab~lcherung 
beziehen konnen. D:ls bisherige Korporatismuspröfd d(:r EU (vgl. Sd unilll'rlStrccck [99z ) gibt aber 
w Clllg Anlaß 7.U emer so k hen Hoffnung - und mehr .11 s Rabmenvcre inb,lrungcll (M dler 1993: 7) w:l.rc.n 
angesichts der unterschiedlichen winsch.lfrlichcn Lage :\U ch bum denkbar. 

37 Das Weißbuch {[ 99 J} laßt ·ich auch i.n soweit als neuer AnSat7. verstehen: Statt eil le Harmonisierung etwa 
der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu versuchen, also an der LczswngJSCHe anzu seu en, wird Standardisic­
run~ .uf dieAHfbrmguTlgs seilc bez.ogen, um so die Lohnnebcnkosrcn in d('n Griff:Lu bekommen bz w. ~IC 
in Sccucrbstc.n umzuw :lI1ddn. Das etwas sp:üer crschicll cne sozialpolitische Grunbuch der DG V (EG 
[99J) ist Im Windsch:m en Jes Wt ißbuchs kaum wahrgenommen und polnisch dadurch marginalislcrl 
worden. 

38 Die Auseinandersc12ungcn um das Delors II Packet zur Budgeterweiterung der EU h:lbcn erst kurzlich 
gezeigt, wie wenig Staat auf d,,'r EG- Ebcnc zu machen ist (vgl. Rhodes 199J' Shackleton 199J). 

J9 In den USA waren allerdtngs die meisten Ein:t.elst"uaten kaum als Wohlfah rtsstaaten profihert. Die f rage 
:I n die europillsche Entwicklung , ... -ürdc sein, wie bnge die Eill7-clstaaten d[eS'es eigenständige Profil in 
eint'rn sich v(."[t:inh clthchenclm Markt so mass Iv pn('gen und b(." ibcha!ten konnen. 

40 D ie Strukturfonds haben von 1989 bi s [993 in elwa soviel Mitl.cl ausgc(;eben wie von 1948 biS '95 I durch 
den MarshaU Plan nach Europa geflossen sind. Allerdings haben die USA seinerz.cit d:lfl.1f jb-hrhch z% 
ihres Bnmosoz.ialprodukL.~ (ßSP) inv("s~ieren mussen, wahrend die .. rt!'ichcn ... Mltgliedsrv.:l.lcn der I::'U 
j::ihrlich nur etwa 0,12% Ihres BSP flÜ ihrc interne "»Enlwlcldu ngspolitJk ~ ausgeben (vgl. lvkAlc.a vey 
1994: z8). Durch d.ie gcplamen, kon7,entrienen »Transeuropaischen Netze .. , also die Ausweitung moder­
ner Verkehrs- und KommunikationsnCl"Zl' (Invcs ljtionsvo lumen: 68 Mrd. ECU; NZZ 1994: 11), gewin­
ncn diese [nfra5lrukt"urmiHellangs'lnl ('in(' Dimensio n, daß man sie als clnc An "Arbeit.5mJ.rktl,lberpolitik 
über die Banden .. bc tr:ldHCI1 mag (vgl. Gardner 1994)' 

273 
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274 Union schwer vorstellbar. Von daher könnte die EU auf lange Zeit in ihrer infra­

strukturpolitischc Logik eingeschlossen bleiben, zumal jede Erweiterung, insbeson­
dere die nach Osten , die .. interne Sys tembildung durch territOriale Umverreilung« 

(Flora 1993: 761) stärker akzentuieren dürfte. Ein .. Gestaltswitch« der EU zum 
»europäischen Sozialstaa t« läge hier weniger nahe als der zum "Staat des horizonta­
len Finam.ausgleichs« - und er is t ansa tzwcise in dem in den Maastrichter Verträgen 

geschaffenen Kohäsionsfonds für die Verbesse rung der Infra,truktur der »Südstaa­
ten « schon auszumachen. D amit zöge sich die EU aus gescllschaftspolitischer 

Gesta.ltung zugunsten globaler monetärer Kompensation zurück, müßte allerdings 
in hohem Maße eigenständig Finanzströme mobilisieren, also Steuern und Abgaben 

von EU-Bürgern erheben, statt sich wie bislang auf Beiträge der Mitgliedstaaten zu 
verlassen. 

3. Das Modell » Umregu.lierung des Sozialstaats.: Im Zuge der anstehenden Verwirk­

lichung der Dienstieistungsfreiheit werden soziale Dienste, die nicht voll verStaat­
lichtsind, ohnedies einer Vermarktiichung und in Schwerpunkten (Bieback 1991) der 
europäischen Konkurrenz immer mehr geöffnet. Vor allem im Gesundheitsbereich 

(vgl. Pitsehas 1994)" ist diese Entwicklung, etwa in Deutschland, England und den 

Niederlanden (Willman 1993)'" mit Händen zu greifen. Zunehmende Verstaatli­
chung scheidet - angesichts der allgemeinen fiskalischen wie ideologischen Lage -
aus, eher steht eine langsame Entstaatlichung bzw. »Durchmischung« mit nicht­
staatlichen Elementen an. Hier dürfte sich auf der europäischen Ebene für die So­

zialpolitik die Frage aufdrängen, ob d iese Entwicklung hin zu einer "Privatisierung« 
gehen soll oder hin zu einer öffentlichen , aber nicht-staatlichen "economie sociale «. 

Hier könnte ein gemeinnütziger »Bereich« zwischen Markt und Staat europaweit 
profiliert werden, in dem soziale Risiken »staatsfern«, aber öffentlich untersrützt, 

aufgefangen würden. Der Sozialstaat als erstes »europäisches Unternehmen«' - als 
europareehclich verfaßte Krankenversicherung, Rentenversicherung usf.''' In den 

Initiativen, eine "europäi sche Gegenseitigkeitsgesellschaft (EUGGES)« im Europa­
recht zu schaffen, die einen europaweiten Zusammenschluß privater wie öffenclicher 

Krankenversicherer zuließe und das "Zusatzversicherungsgeschäft« effizienter er­

schlösse", find en sich dafür leise Anzeichen. 

4. Das Modell »Dereguliemrzg des Sozialstaats «: Insoweit liefe die weitere Integra­
tion darauf hinaus, alle Gesellschaften der Mitgl iedstaaten qua EU aktiv - also durch 
supranationale Intervention - in eine Regimekonkurrenz zueinander zu bringen. In 

dem Maße, wie diese Konkurrenz in Zukunft die Arbeits- und Produktionsbe"ie­

hungen voll erfaßt und angleicht, mag sie sich schlie!\lich auch nivellierend auf die 

"Lohn nebenkosten" auswirken (Coen 1990). Diese Deregulierung würde von der 
EU, bezogen auf Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, diesem Modell gemäß direkt und 
aktiv betrieben - sie stellte sich nicht nur als eine "beiläufige Folge« von Resouve-

41 Ferner bei der Rehabilitation und in der Arb<':ltwc.:nninlung. 

42 Willmlo benchtct uber Prozcsse, .incrclsinglr convcrging on models (hat usc compecillon and pricc 
inc(,nti"es to cornral COSts~. 

43 Allerdings laßt sich eine europ;1rechtliche Überlagerung der nJ.uonalcn Wohlhhnssla:ucn auch nU.rkant 
weniger posit'iv denken, etwa wenn es g roßen Unternehmen erlaubt wurde, sich turop:iisch umzufirrnlc­
rtn, und ihnen im curopaischen Recht zu gewahrende arbeitsrechtliche und sozialpolieis..::he .Fll:!xibili­
tatsgewinne .. in Aussicht gestellt wurden, die ihncll national bislang nicht geStattet sind. Die Diskussion 
um das >osozialc Dumpmg" Ist bislang nur Ln der DHoriz.ontale .. gefuhn worden: ."fooclose flrmsor werden 
in Umder verlagcn, in dcuen die Arbcllskost('n gcringer sind - so 1993 d('r !ibndalisi(·rtc Umzug Hoo­
vers von Frankreich nach England. Diese BctrJehllmg lil'ße sieh aber luch In die . Vertikale .. ubcrsc(l.cn: 
.. gro:mdlose finns .. bleiben zwar phy,slsch vor On, werden aber SOZial dadurch .. exterritoriali~ltn ... daß 
sie europaischem Recht unterstellt werden, das Ihnen entsprechende Vorteile bietet. 

44 Zu den KonHiklcn zwischen Privater und Gesetzlicher Krankenversicherung um den Zugang 'l.um eu.ro­
paischen SUlU~ vgi. u. a. Fiedler (J994) und Meincrs (1993)' 
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ränisierung (wie in Zelle 2) ein. Man könnte hier auch von einer umfassend durch die 
EU forcierten Integration a la .Cassis de Dijon«<S sprechen (AlteriMeunier-Aitsa­

halia '994). 
Die EU als den USA nachempfundener .sozialer Regulierungmaat« (Majone '993, 

'994: 19 1f·) paßt zu allen skizzierten positiven VerflechtungsmodeUen, nur nicht zur 
EU als Sozialstaat. Kongenial ist diese Konzeption allerdings nur mit der EU als 

"Umregulierer« oder "Dereglliierer«, da es in beiden Fällen dart,m geht, die EU 

vornehmlich als Rechtsetzer, nicht aber als eigenständigen administrativcn Bewälti­

ger sozialer Risiken in Anspruch zu nehmen, der dafür eigene Haushaltsmittcl 
einsetzt (oder Beiträge erhebt),6. Die Kosten solcher Regelungen tragen immer 

Dritte, wie die »eco nomie sociale«, untere staatliche Ebenen, Unternehmen lind 

Bürger. Die EU kann sich auf ihre reine RechtsetzungskonrroUe konzentrieren, die 

ihr obnedies histOrisch auf den Leib zugeschrieben ist. Regulationstheoretischen 
Überschwang mag es bremsen, wenn man sieht, daß der deutsche Sozialveriche­
rungsstaat von Anbeginn immer auch "sozialer Regulierungsstaat« war: Scldießlich 

ging und gebt es beim Beitragsprinzip gerade darum, die Kosten Dritten (Arbeitneh­

mern und Arbeitgebern) aufzuerlegen und den Zentralstaat darauf zu konzentrieren, 
nur Rechte und Pflichten festzulegen, und ihn fiskalisch wie personalmäßig im üb­

rigen herauszuhalten (vgl. detailliert dazu Hennock '987). 
Integration d"rch HegemoYlialisierung: Nicht nur der Vollständigkeit und der Ge­

schichtsmächtigkeit47 wegen sei auch diese Variante behandelt (Zelle 4). Europa, mit 

Del<tSchland als vereinigtem Hegemon, dürfte aus vielen Gründen als Perspektive 

nicht wünschbar - und auch nicht real gegeben - sein, wenngleich von vielen die 

Nord- und die Osterweiterung der EU gerade als Erweiterung des deutschcn Ein­

flußraums und damit als deutsche Machterweiterung im Sinne einer Hegemonie in 
der EU gedeutet wird . Die Vorherrschaft Preußens im Deutschland des I9.Jahrhun­

dens und die heutige Bedeutung Deutschlands für dic EU - das liegt nicht nur 

zeitlich weit auseinander. Allein, für die Sozialpolitik zeigt sich bier eine interessante 

Facette: In den letzten Jahrzehnten hat sich der deutsche "Sozialversicherungsst •• t« 

- im Gegensatz zum universellen britischen WohlfahrtSstaat a la Bevcridge - in Eu­
ropa im Rahmen einer stärkeren sozialen Polarisierung der Sozialpolitik (»Dualisie­
rung «) und einer Profiliertong der »Segmentie rung« von Arbeitsmärkten breit 

durchgesetzt (u. a. England, Schweden, Dänemark, Finnland usf. haben sich dem 

Bism.rck-Modell angenähert). Von daher ließe s ich sozialpolitisch von einer Integra­

tion durch sektor.le, qua Diffusion erreichte .»ModeJlhegemonie« sprechen - w.s 
wiederum qua )~ Harmonisierung von un[cn « ein höheres, schon vorweg ))gerich te­

tcs« Vergemeinschafrungspotential für eine supranationale Entwicklung zur Verfü­

gung stellt, aber als solches für eine EV-getragene Harmonie nicht zureichen 

kann. 

Man könnte überdies auch in der Resouveränisierung (Zelle 2) eine Prise Hegemonie 

entdecken wollen, und zwar eine Vorherrschafe des sozialpolitischen Modells des 
»konsequenten Unterbieters« (»worst practice«). Insofern wäre an eine hegemoniale 
Rolle Englands zu denken, das durch ein schon I;;nger anb.ltendes Ausscheren aus 

45 Hiernach kann ein Produkt , welches meinem LJ.nJ n:c1l1ffiaßlg hcrg('sldh und \'cnricbcn WIrd. VQO 

anderen Marktcn d"r EU nicht fcrngdlahcr: werden. 
46 Sofern die E.U im Bereich der KoordlJHCfung. der Goth)t'chterglcichhcit. des Arbeits- und GesumlhclIs­

schutzes soz ialpo litisch akuv wird, verfugt sie bislang iJber keme nCnntn5w erten Forderungsmiucl . 
sondern ist rem geut1.gebensch t;lUg. Insofern hat Majoncs Ansatz eine reale Grundlage d:1rin, daß dit' 
EU - anders als die N;ttlOna lst3ölfcn - vlelbch nur als Rcchtsctzung,sagentur zugeschnincn ist, die vor· 
nehmhch Dr"itten Pflichu:n und f m:anzlasten ;lUierleGt bzw. ihnen Rechte und leistungen gcw::ahrl. 

47 Jmmerhin wJ.r die:.' deutsche Emibung des Ict7.tcn Jahrhund crlos eine, die Sich dcr Hegemonie Preußens 
verdankte (zu ei.nem VergleICh Deutsche bmgung~EG siehe Kceton 1963)' 
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dem kontinentalen (deutsch-französischen) sozialen Konsens - u. a. durch seine 
Blockade (einstimmig zu beschließender) sozia.lpolitischer Maßnahmen der EU 
(Lange '992), sein Ausscheren aus der EG-Charta der Arbeitnehmerrechte '989 
(vgl. zum Stand Bundesrat '994: 4 H., 239 H.), seine für alle folgenreiche (»legal 
limbo«) Nichtunterstützung des SozialprotOkolls in Maastricht - auf seine Weise 
strategisch angelegte sozialpolitische Regimekonkurrenz·'s praktiziert. Inzwischen 
ist England für die EU in ihren Weiß- und Grünbüchern von 1993 fast ein europäi­
sches Modelland geworden (v gl. Kuper 1994). Dieser negativen sozialpolitischen 
Strategie (»Residualisierung« des Wohlfahrtsstaats) könnte langfristig durchaus he­
gemoniale Wirkung wkommen - erwa bei wachsender Interdependenz und gleich­
zeitig markant betriebener »Resouveränisierung« (EFTAisierung) bzw. supranatio­
nal forcierter Deregulierung.49 

Der» insular path« (Rhodes '993: 32 5) könnte zu einer nord europäischen »continen­
tal passage« werden - und .soziales Dumping« sich als permanente Konfliktfront 
zwischen England und dem Kontinent etablieren. Die Auseinandersetzung zwischen 
"Dualisierung. (.Nordeuropa«) und .Residualisierung. (England) des Wohlfahrts­
staats ist eine um den Grad von Exklusivität sozialer Sicherung, um das Ausmaß 
»sozialpolitischer Schließung« und nach bei den Seiten hin mehr oder weniger anri­
universalistisch. Ob und in welchem Umfang die EU hier fähig wäre, (arbeits-)bür­
gerrechtli che »soziale Sockel. aufzurichten, ist eher fraglich - bisher jedenfalls gibt 
es wenig Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Strategie. Von daher stünde der Aus­
einandersetzung zwischen diesen beiden hegemonischen Tendenzen um ein EU-weit 
vorherrschendes »europäisches« Wohlfahrtsregime wenig im Wege. Als hegemonisch 
im eigentlichen Sinne ließen sich diese Tendenzen aber erst kennzeichnen, wenn die 
EU eine als verbindliche vorgeben würde. 

Multiple Szenarien: Variable Geometrie 

In aUen bisher erwähnten Szenarien wird davon ausgegangen, daß die EU sich nach 
einem einheitlichen Muster entwickelt und sich ni cht etwa in mehrere konzentrische 
Kreise - oder in allenfalls sich überlappende Kreise - unterschiedlicher Integrations­
dichte und -art auHasert, in ein Europa der »plusieures vitesses. so, gar der »variable 
geometry«s'. Ein »one geometry Europe« entspricht dem historischen Entwick­
lungsmuster der EU - und dem kootinentalen, kodifikatorischen ReclltSdenken, 
wenn man es auf die supranationale Ebene überträgt. Eine »variable geometry. wird 
mit jeder Vergrößerung, und vor allem mit jeder weiteren Heterogcnisierung, wahr­
scheinlicher. Schon jetzt sind erste Risse in der institutionellen Entwicklung, in der 

48 NJch Rhodes (199}) sind die produktionspol.lischeo Eckpunkte der englischen Strategie : niedrige Qua­
lifikation und niedrige Lohne; nach Soskicc (1991) beruht das englische Produktionsn.·gimc auf niedrigem 
Vcrtr3UCI1 und kurzrristigen Inle r~ktlonshorizont('n ~wis c h('n Arbeitnehmer- und Umcrnehmcrschaft. 

49 M;lnchc sc.:hc:n im \"\/(·jgbuch der EU von 1993 gcradt"l..u cin\.:" Trendwende, weil hier die soziale Deregu­
lierungspolitik Engl:tnds Pate stunde und nicht eine Rcrcgulierung von Arbeiu + und Soz.mlpolitik auf 
europäischer Ebene (vgl. etwJ, Kuper 1994). Entsprechend, allerdings scharfer, scheint nun auch di(' 
OECD ihre Politikemprehlungen auszurichten, wobei vor allem Deutschland sei.nen Widersland aufge~ 
gc:bl.:n 2U haben scheint (vgl. Kappcler 1994). 

50 Es wird meist vOm .. t\Vo~ specd .. , .. two~track " oder »two-tier .. 50ci31 Europe gesprochen (Miller 1993: 1). 
wobei sinnvoller von -.. multi ..... zu reden war<" da ('-s ;11\('r Wahrscheinlichkeit nach um Olehr als l.wl'i 
unterschiedl iche LitndergrupP('n gellt (vgl. Rhodes 1993; Sosklct 1991, Lcibf-ru:d 1992), also nicht um elO 
schlichtes Zweiklassen_s)'s lcm. 

5\ Ferner Wird grundsatzlich davon -ausgeg:mgcn, daß nicht etwa em Mitglicdst'3at allein eine LramnaluJnal(! 

Sozialpollllk entwickelt. die fur alle anderen Mitglieder Rahmenbedingungen schafft. So m-ag sich ein 
großes Mitglicdsl2nd wie Dcutschllnd auf t'igcoc Fausl die Arbeitsmarkte Ostcuropa~ cr~chli('ßen und 
in:;owcj[ als hauptbetroffenes Grenzland EG4 weiten Rcgdungt.'n in EIgenregie vorausl:ilen (vgl. dazu 
FaiS"t 1994)' 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-3-263 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 09.03.2026, 22:44:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-3-263


EU-Verfassung abzusehen: etwa beim Maastrichter Kohäsionsfonds, der nicht wie 
die bisherigen Fonds grundsätzlich auf alle", sondern ausdrücklich nur auf vier der 
(Süd-)Staaten zielt (vgl. im einzelnen Shackleton 1993); und ferner beim Sozial pro­
rokoll, von dem sich England ausgenommen hat. Außerhalb der S07. ialpolitik wäre 
vOr allem die Währungsunion zu nennen, bei der England und D:inemark (in Maas­
tricht und Edinburgh) "opting out.-Klauseln ausgehandelt bzw. schon wahrgenom­

men haben, ebenso der Schengen-Prozcß. 
Bei der »variable geometry« kame ein Europa der konzentrischen Kreise dem klassi­

schen »one-traek Europe« noch am nächsten. Hier wird am linearen Integrations­
fortschritt als Ziel festgehalten: einige Länder schreiten voran (etwa mit der Sozial­
oder mit der Währungs-Union), und andere schließen, nur zeitlich verzögert, früher 
oder später auf. Wahrscheinlicher als die konzentrischen sind allerdings die exklusi­
ven, sich allenfalls teilweise überlappenden Kreise: sowohl arbeits- wie sozialpoli­
tisch könnten sich pan-regionaJe (gar regionalisiert supranationale?!J) institutionelle 
H armonisierungen in mindestens drei europäischen Zonen ergeben, Nordeuropa H , 

England I! und den Mittelmeerländern!' (Rhodes 1993: 310 H.; Leibfried 1992). 
Nach Flora (1993: 759f.) mag ,ich das auf zwei Zonen verjüngen: die kontinentalen 
Kernsozialstaaten, die durch geringere Staatlichkeit und höhere Partikularisierung 
gekennzeichnet sind, und die hoch durchstaatlichten und universalistischen »peri­
pheren Sozialstaaten. P ; zwischen der kontinentalen Sozialpolitikform und der 
hoheitlich diffusen und fragmentierten Struktur der EU selbst besteht zudem eine 
ausgeprägte institutionelle Wahlverwandtschaft. Nur wenige sehen .soziale Sicher­
heit. quer durch alle Lager in ihren »outcomes« überall in der EU+ schon längst voll 
im Konvergenztrend (Overbye 1993) bzw. im Einheitstrend vom »Keynesianischen 
Wohliahrtsstaat« zum "Sehumpeterschen Arbeitszwangsstaat« (»Schumpeterian 

WorkIare State«; Jessop [994: 57 H.). 
Durch die anstehende Norderweiterung würde d., Lager der integrationskepti­
schen, anti-»föderalen« Länder (England, Dänemark - auch Griechenland) deutlich 
erweitert. Eine für die nächsten zwei Jahrahnte erwartete Osterweiterung würde 

dieser politischen noch eine wirtschaftliche Heterogenität hinzufügen. Es deutet sich 
ein »konföderiertes Europa a la carte« an, eine Zwischenlage zwischen Europa als 
Freihandels7.0ne und Europa als bundesstaatsähnlichem Gebilde. Hier wird das Maß 
föderierter Integration je nach Gegenstand flexibel zur Disposition des Mitglied­
staats bzw. von Gruppen (»Lagern«) vOn Mitgliedstaaten gestellt. Dieses Modell hält 
die Entwicklung der EU, noch einmal im Rahmen des Schaubilds 2 gesprochen, 
zwischen Zelle 2 und Zelle 3 - und dort auch zwischen negativer und positiver 
Souveränitätsver!lcchtung - in der Schwebe. Es bietet sich als "Kompromißpfad. an, 

5 2 Di~_ Selektion fand bei den Strukturfond~ bisbng auf der Ebene 50 7ri,11('r Indikatoren stau (etwa PrOZCIll­

s:lt7.;:In ArbeitslosigkeIt), die potentIell jCdl'r Mitglicdnaat ganz. oder teilweise: erfüllen konnte. 
53 Das SozIalprotokoll m,lg m:m :ds cin Beispiel (EU 1I vcrs-us U. K.) für eine solche Regionalisierung lesen. 

Diese suprJnation:de Re~jon3lisierung ließe sich durchaus noch steigern, wenn man ;ln drei bis vier 
,. L:\gcr" denkt. die Jcwells fLir sich supranationale Losungen nut Hdfe der EU institutionalisieren; mit 
Beitritt der sbnd,in;wischcn Staaten durfte sich das durch den bcstchcndtn ·NordiJ)dH:n Arbeit smarkt . 
und die Nordische SO"l.iaJunion fur I:JnC Gruppe f;"lst von allein ergeben. Da.s wurde naturlieh die- Kon­
ku:rrenz.~ und KolLisionsprobleme. die schon das Soz.ialprotokoll aufwirft~ noch um cin Vielfaches 
steigern. 

54 Dabei scheinen die skandin<1vlscheo St:t:lten Sich auf das deutsche Modell zu.zubcwcgcn, 3150 ihr bislang 
bestehendes eigenes L<\ger abzubrechen. Sie werden -arbeiu pol itisch dem nordeuropaischen Modell zu­
gerechnet (\.gl. Rhodcs J993). sozialpoliti sch aber bislang eher als cigemaan<lig angesehen . 

55 Unklar Ist, ob Irland sich zu ordeuropa schlagen wird (vgl. Rhodcs 1993). 
S 6 Dabei spielen Frankreich und Italien jeweils eme Sonderrolle. 
57 Nach Flora (199}: 759) umfaßt der le(zure Typ England wie Skandi.navico. Sta;Hen, die nicht nur geo­

gr;lphiscb. sondern durch fruhe Verstaatlichuns der Kirchenbildung und ausgepdgfe ethnische Homo­
genitat auch im ubrigen .unkontinc:-nt31. waren. 
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weil aUe Lösungen vertagt werden können. Zugleich wird allerdings der überkom­
mene, bewährte Integrationspfad riskiert, und zwar sowohl dessen Einheitlichkeit 
wie dessen Strukt"r,8 

Akteure und Perspektiven 

In welche Richtung die EU sich entwickelt, hängt nicht zuletzt von den Interessen 

derjenigen ab, die die EU seit 1957 betreiben: den Mitgliedstaaten. Solange sich auf 
europäischer Ebene keine relevanten, durchsetzungsmächtigen eigenen Klientel ge­
bildet haben, sind die jeweiligen Regierungen der Mitgliedstaaten in ihrer Gesamt­
heit das Nadelöhr für jeden Entwieklungssch"b, und solange fehlt auch ein 
europäisierendes Gegengewicht in der Gemeinschaftspolitik, mit dem die Selbstän­

digkeit der EU profiliert würde. 
EU-eigene, starke Klientel sind bislang nicht einmal in der Landwirtschaftspolitik 
entstanden, wo trotz weitgehender und langwährender Supranationalisierung des 
Politiksektors der Zugang zur Politikgestaltung und -umsetzung weiterhin von den 

Mitgliedstaaten mediatisiert und die Agrarlobby entsprechend ausgerichtet ist. Noch 
weniger ist ein eigenständiges, durchschlagendes europäisches Klientel in de.r Sozial­

politik zu erwarten, wo es schon an einer durchgreifenden Supranationalisierung des 
Sektors fehlt; bislang haben im letzten Jahrzehnt vornehmlich die "Sozialpolitikträ­

ger« Vertretungen in Brüsscl erriehtet S". 

Man kann die Gemeinschaft hauptsächlich als eine Kollektivorganisation der Mit­
gliedstaaten betrachten, mit der sie zusätzlichen Einfluß auf ihre eigenen Gesell­

schaften (so zuspitzend Moravscik 1994) und gegenüber ihren internationalen 
Konkurrenten gewinnen wollen. Beides kann die Gemeinschaft nur leisten, wenn sie 
nach innen autonom wie nach außen als Einheit, etwa gegenüber Japan, den USA 
und dem GATT, handlungsfähig ist"'. Damit reagieren die Mitgliedstaaten auf (in­

dividuelle) Autonomieverluste und handeln sich gewisse formelle Souveränitätsein­
bußen ein, die sie mit (gemeinsamen) Steuerungsgewinnen (nach innen und außen) 

aufzuwiegen trachten. Damit ist zugleich die Möglichkeit, wenn nicht die Wahr­
scheinlichkeit gegeben, daß manche Entwicklungen auf der EU- bene der Kontrolle 
der Gesamtheit der Mitgliedstaaten entgleiten, sich verselbständigen. 
Die Gemeinschaft läßt sich zwar auch als »Gegenrnacht zur Kontrolle gesellschaft-

58 AJlerd lO gs k:tnn eine FodcfalJsierung im R;lhlllen dleses 'tI-'[oddls d;tnn forciert werden, wenn als Verb5 ~ 

su ngstn:u-;jrnc ,, (J exibJliry-now, commi{jm~ nt~I;Her" (Laurenl 1994: 1)8) l:lllgduhn wird, also eIne solche 
Entwicklung als eine vorubergehende. ze.nhch begrenztc ,. TransformJ.llons phasc. in die Europ-:.l i:;chen 
Vertrage etngebaul wurde, also etwa s01.iaJsta-arhchc und oubeitsmarkdiche Zlt'lvorgl.bcn [ur einl' sp:i(ere 
Ph a. $"1! v C)q;L'~c hri('bc!l wL'rdl'n. 
\'('Ie seIIon di(' Ft'sdtgung d(:r EG 6 auf d(' m Gipfel von Den Haag 1969, eine W:1hrung5un ion biS [980 ~u 
\'crwJrk!.dlen (Nugcm 198~): 3}6 L), gezeigt hat, die mn RucksiL'ht auf den bevorstchenden Beilrilt 
Englands ( I 97J) ('rfolgte, und wie Juch di e b ufl'nd(' Ausfaserung der Maasmch,rer Wahrun !;sunion zeigt, 
haben aber solche Ziel vorgaben letztendlich nur deklam ~norischcn Charakter. Di l' Wahrungsunion ent­
glclSte be[de MJle nIcht etW.l weger) amiZlplC['ter lnnenpolitLsL'hcu .. Folge" .... , sondern, weil das globale 
\Vahrungssyslcm Hlstabd wurde!: die Union der 70l~ r Jahre durc.h die Aufkundigung des BreHon Woods 
Sys[('ms durch Ril.;h:t rd N ixon; die ht'uugl' wohl durch das i\usfascrn des Eu rop;iischcn Wahrungssy­
Slcms vom September [992 und Juli- August 1993. 

~9 W:lS DeulSchland betrifft, ist bi."'lC ichncnderweise allein die Nurnberger ßundes.lnStah fur Arbeit In 

Bnl.5:fel (noch) nicht vertretcn (vb\. Tcrwey (993 ), DIe .. Rumpfverbandsspltzen .. der l:urop:mehen Sozi '::l l~ 

panner in Brusscl bestehen nJlu dich weller, verzeichnen :lbe l' bislang keinen Entwlcklu ng,ssprung, 
60 Diesl..'r ßeitrag ist, ermprcchcnd der soziollpohtischcll D iskU SS ion, cher . "on inn efl n;\ch au ßen. gcsthrie­

bell. Die EU lll t.' rdiJlgs 1St cher "·\,on :1I1ßen nach innen .. gcgnindct worden, soll heißen: bei ihr sland die 
" ,1Ui ~(' re Dimension .. im Vordergr llnd; Im Laufe ihrer Entwicklung ist Ihre IIll1cre Dlml'nSIOn eher deut­
heher bl.:tom wordt'n, 
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licher Binnenenrwicklungen (WohlfahrtSstaat und Arbeitsrecht)« (Rieger) verstehen, 

als das wichtigste .. Scharnierstück«, um die EU-Wohlfahrtsstaaten der verä nderten 
Lage auf dem Weltmarkt und der Multinationalität des Produktionsgeschehens lau­
fend anzupassen. Dieser Anpassungsprozeß hat aber seine Tücken und erzeugt seine 
eigenen Paradoxien, weil derart kompli zierte " Instrumente« leicht ei n Eigenleben 
gewinnen, zumal sie als Zielgröße zumindest einen .. leisen Sozialpakt« zwischen den 
Regierungen erfordern. 
Daß die EU sich vOr solche Aufgaben gestellt sieht, zeigen das Weißbuch wie das 

Grünbuch von 1993. Wie werden Marktbildung ( .. market-making«) und Staatswer­
dung (»state-building«) im nächsten Jahrzeilnt in der Integration miteinander ver­
knüpft, sei es auf europäischer oder nationalstaatlicher Ebene6') Eine Betrachtung 

der »sozialen Dimension « der EU stößt heute, nach '989, recht schnell auf die 

Grundfrage nach der Integrationsfähigkeit der EU. [n der Konkurrenz mit Japan 
und den USA bot das .. high skills-high welfare« (Rhodes 1993) bzw. das »high 
trust-long relations« (Soskice 1991) Equilibrium Nordeuropas gerade für den Stand­
ortwettbewerb in den fortgeschrittenen W'irtschaftsbereichen und für den soz ialen 
Frieden insgesamt strategische Vorteile - die Geschäftsgrundlage der Römischen 
Verträge, also der EG 6, gültig für die 50er und 60er Jahre. In der heutigen EU f2+

x 

könnten diese gesamtgeseHsehaftlichen Strukturen schrittweise aus dem Gleichge­

wicht gebracht werden bzw. langsam auf Inseln in diesen Gesellschaften zusammen­
schrumpfen. An Stelle des dann Zerstörten ist bislang kein neuer, ausdrücklich 

ve'Jolgter europäischer »Sozialpakt« (vgl. Rhodes '993) sichtbar, der wesenrl.iche 
nationale sozialpolitische AI<teure in einen gesanHeuropäischen, einen transnationa­
len »contrat social" einbinden könnte. 
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